
Gemeinsame
amtliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung von Alters- und  
Ehejubiläen sowie Eheschließungen 
Alters- und Ehejubilare sowie Eheschließungen werden 
nicht mehr automatisch durch die Gemeindeverwaltungen 
veröffentlicht. 
Sollten Sie eine Veröffentlichung wünschen, müssten Sie 
dies schriftlich oder per E-Mail bei Ihrer Gemeindeverwal-
tung beantragen. 
  
Bestimmungen zur Veröffentlichung von Altersjubilaren 
Nach § 50 Bundesmeldegesetz dürfen seit dem 1. No-
vember 2015 der 70. Geburtstag und dann nur noch jeder 
fünfte weitere Geburtstag (70, 75, 80, 85, 90, 95 und 100) 
und erst ab dem 100. Geburtstag wieder jeder folgende 
Geburtstag veröffentlicht werden. 
  
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Landratsamt Zollernalbkreis 
Einladung zum Praxisforum „Erneuer-
bare Energien in Kommunen“ 
Die Energieagentur Zollernalb lädt ge-
meinsam mit dem Landratsamt Zoller-

nalbkreis herzlich ein zum Praxisforum: Erneuerbare Ener-
gien in Kommunen am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, 
von 15:00 bis 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsam-
tes Zollernalbkreis, Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen. 
Dieses exklusive Forum richtet sich an Bürgermeister, Ver-
waltungsmitarbeiter, Kreisräte, Klimaschutzmanager, Ener-
giemanager sowie Gemeinderäte und Ortschaftsräte. Die Ver-
anstaltung bietet eine ideale Gelegenheit, sich über aktuelle 
Entwicklungen, Erfolgsmodelle und Umsetzungsstrategien im 
Bereich der erneuerbaren Energien zu informieren. Im Fokus 
stehen dabei insbesondere Photovoltaik-Freiflächenanlagen, 
Windenergieprojekte und kommunale Wärmenetze. 
Das Praxisforum bietet eine Reihe von Fachvorträgen, die 
sich auf die Chancen und Potenziale erneuerbarer Energien 
in Kommunen konzentrieren. Dabei werden die aktuellen Ent-
wicklungen und Potenziale im Zollernalbkreis vorgestellt sowie 
erfolgreiche Umsetzungsstrategien für Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen und Windenergieprojekte präsentiert. Zudem 
wird anhand von Praxisbeispielen gezeigt, wie Kommunen, 
wie die Stadt Münsingen und die Gemeinde Bitz, erfolgreich 
Projekte im Energie- und Klimaschutz realisieren. Abschlie-
ßend werden die Grundlagen und Vorteile kommunaler Wär-
menetze erläutert. 

Das Forum bietet nicht nur informativen Input, sondern auch 
reichlich Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung mit 
anderen kommunalen Akteuren. Gemeinsam möchten wir 
diskutieren, wie erneuerbare Energien in unseren Gemeinden 
noch effektiver eingesetzt werden können. 
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Veranstaltung 
nicht öffentlich ist und eine Anmeldung erforderlich ist. Melden 
Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer 07433 921385 an. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um wertvolle Impulse für Ihre 
Arbeit in der Kommune zu gewinnen. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme!

Amtliche Bekanntmachungen
Dotternhausen

Verbrennen von Grüngut 
Beim Verbrennen von Grüngut kann es schnell zu einem Flä-
chen- oder Waldbrand kommen. Diese Gefahr wird oftmals 
sehr unterschätzt. Flächen- und Waldbrände können sich 
rasend schnell ausbreiten. Mehrfach sind schon Menschen 
bei eigenen Löschversuchen im Qualm zu Tode gekommen. 
  
Folgende Punkte sind zu beachten: 
-  Das Verbrennen von Grüngut ist 2 Tage vorher beim Bürger-

meisteramt anzuzeigen. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass die Feuerwehrleitstelle informiert wird und es nicht ver-
sehentlich zur Alarmierung der Feuerwehr kommt 

  
- Es darf nur im Außenbereich verbrannt werden 
  
-  Bei Hitze und Trockenheit sowie bei starkem Wind darf nicht 

verbrannt werden 
  
- Nachts darf nicht verbrannt werden 
  
-  Zu Bebauung und Waldgebieten muss ein Abstand von  

50 m eingehalten werden 
  
-  Die Feuerstelle muss so beschaffen sein, dass das Feuer 

immer unter Kontrolle gehalten werden kann (z. B. Pflügen 
eines Randstreifens) 

  
-  Das Feuer muss immer beaufsichtigt werden und es müssen 

Löschmittel bereitstehen
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Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 112
Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechstunden der Hausarztpraxen und 
der Notfallpraxen:

Tel. 116 117

Samstag, Sonn- und Feiertag: 
08.00 Uhr – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. Nr. 0761/120 120 00

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan  
der Apotheken
Samstag, 05.10.2024 
Stadt-Apotheke Geislingen 
Wangenstraße 4, 72351 Geislingen, 07433 - 86 76 
Sonntag, 06.10.2024 
Apotheke Rangendingen 
Haigerlocher Str. 14, 72414 Rangendingen, 07471 - 80 90 
Apotheke Spranger Hechingen 
Heiligkreuzstr. 1, 72379 Hechingen, 07471 - 23 87

AIDS-Beratung 
Beratungszeiten bei der AIDS-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten werden im Rahmen der offenen Sprechstunde 
am 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr beim 
Landratsamt -Gesundheitsamt-, Weilheimer Straße 31,  
72379 Hechingen, Tel. 07471/9303-1568, angeboten.

Cannabis-Sprechstunde beim  
Gesundheitsamt:
jeden Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. kostenfrei (0800) 3784784
E-Mail-Beratung: info@cannabissprechstunde.de
www.drugstime.de

Telefonseelsorge
in persönlichen Not- und Krisensituationen bei Tag und 
(im dringenden Fall) auch bei Nacht über (0800) 1110111.

Notrufe/Notdienste
Gesundheitsdienste

Dotternhausen
Rathaus ☎  (0 7427) 9405-0
 Fax: (0 7427) 9405-30
in dringenden Notfällen abends oder am Wochenende: 
(z.B. bei Rohrbrüchen) ☎  (0 172) 7309193
Abfallberater ☎  (0 7433) 921371
Bauhof ☎  (0 7427) 914786
Bücherei ☎  (0 7427) 8728
Öffnungszeiten: Mo.16.00 – 18.30 Uhr und Do. 15.00 – 17.30 Uhr
Festhalle ☎  (0 7427) 914772
Feuerwehrgerätehaus ☎  (0 7427) 8481
Grüngutplatz
Öffnungszeiten: Fr. 14 - 18 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr
Forstrevier Heiligenzimmern 
Das Forstrevier Heiligenzimmern ist derzeit unbesetzt. Die Revier-
vertretung übernimmt ab 16.09.24 das Forstrevier Geislingen, Herr 
Schaudt (fr.geislingen@zollernalbkreis). In dringenden Angelegen-
heiten wird gebeten sich an das Forstamt in Meßstetten zu wen-
den (Kontakt: Tel. 07433-92-1573, forstamt@zollernalbkreis.de)
Jugendmusikschule Zollernalb e. V.:
Hauptstr. 21 (Rathaus), 72359 Dotternhausen,
Tel. (07427) 8654, Fax (07427) 6141
info@jms-zollernalb.de, www.jms-zollernalb.de 
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Do 8.30 - 11.30 Uhr und Di 8.30 - 12.30 Uhr
Kindergarten ☎  (0 7427) 914766
Kinderkrippe ☎  (0 7427) 4661911
Telefon-Hotline ☎ (07433) 9989-5018
Nahwärmeversorgung Vorwahl bitte mitwählen!
Schule
Dotternhausen ☎  (0 7427) 2240
Sporthalle ☎  (0 7427) 914765
Stromversorgung ☎  (0 7427) 931566
Überlandwerk Eppler GmbH
Internet-Adresse der Gemeinde: http://www.dotternhausen.de
E-Mail-Adressen der Gemeinde: 
Zentraler Posteingang: info@dotternhausen.de
Bürgermeisterin Frau Maier: buergermeister@dotternhausen.de
Frau Hirt: personalamt@dotternhausen.de
Frau Brier: hauptamt@dotternhausen.de
Frau von Pupka-Lipinski: liegenschaften@dotternhausen.de
Frau Hahn: standesamt@dotternhausen.de
Frau Schwarz: meldeamt@dotternhausen.de
Frau Götz: buergerbuero@dotternhausen.de

Dautmergen
Rathaus ☎  (0 74 27) 2507
 Fax: (0 74 27) 82 07

Bürgerhaus Dautmergen ☎  (0 7427) 59 09 597
Internet-Adresse der Gemeinde: 
http://www.gemeinde-dautmergen.de/
E-Mail-Adresse der Gemeinde: info@gemeinde-dautmergen.de

Forstrevier Geislingen - Förster Lukas Schaudt
Sprechzeiten donnerstags 16-18 Uhr ☎  (0172) 7607111
Mail: fr.geislingen@zollernalbkreis.de

Grüngutplatz auf Erddeponie Beugen-Reute
Öffnungszeiten: Fr.: 14-18 Uhr und Sa.: 10-17 Uhr

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

Rathaus Dotternhausen
Montag:  08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:  08:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:  Geschlossen
Donnerstag:  08:00 - 12:00 Uhr
Freitag:  08:00 - 12:00 Uhr

Rathaus Dautmergen
Montagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstagvormittag: 08.00 - 12 00 Uhr 
Dienstags: 17.00 - 19.00 Uhr 
Abendsprechstunde BM Lippus 17.00 - 19.00 Uhr 

Gemeindekontakte
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Vorankündigung des diesjährigen Seniorennachmittags 
am Sonntag, 20. Oktober 2024 

Liebe Seniorinnen und Senioren aus Dautmergen und Dotternhausen, 

bereits heute wollen wir Sie auf den Seniorennachmittag am Sonntag, 20. Oktober 
2024 hinweisen. Beginn ist um 14.00 Uhr im Bürgerhaus Dautmergen. Veranstalter 
ist dieses Jahr die Gemeinde Dautmergen, die wieder versucht hat, ein schönes 
und abwechslungsreiches Programm für Sie zusammenzustellen. 

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren mit jeweiligem Anhang. 

Bei Bedarf wird seitens der Gemeinde Dotternhausen natürlich auch wieder ein 
Fahrdienst eingerichtet. 

Bitte merken Sie sich den Termin vor. Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir 
uns sehr freuen. 

 

Bürgermeister Hans Joachim Lippus, Dautmergen 

Bürgermeisterin Marion Maier, Dotternhausen 
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Betreuung an der Schlossbergschule 
Nach zahlreichen Rückmeldungen zur neuen Betreuungsre-
gelung an der Schlossbergschule gelten ab diesem Schul-
jahr folgende Regelungen: 
  
Betreuung am Vormittag 
Modul 1
7.00 – 8.15 Uhr 

Volle 
Inanspruch-
nahme

max. 3 In-
anspruch-
nahmen pro 
Woche

Familien mit 1 Kind* 22,00 € 11,00 €

Familien mit 2 Kindern* 17,00 € 8,00 €

Familien mit 3 Kindern* 11,00 € 6,00 €

Familien mit 4 Kindern 
oder mehr*

- -

Modul 2
11.55 – 13.45 Uhr 

Volle
Inanspruch-
nahme

max. 3 In-
anspruch-
nahmen pro 
Woche

Familien mit 1 Kind* 33,00 € 16,00 €

Familien mit 2 Kindern* 24,00 € 12,00 €

Familien mit 3 Kindern* 16,00 € 8,00 €

Familien mit 4 Kindern 
oder mehr*

- -

  
Betreuung am NachmittagModul 3
13.45 - 16.00 Uhr 

Volle
Inanspruch-
nahme

max. 2 In-
anspruch-
nahmen pro 
Woche

Familien mit 1 Kind* 40,00 € 20,00 €

Familien mit 2 Kindern* 30,00 € 15,00 €

Familien mit 3 Kindern* 20,00 € 10,00 €

Familien mit 4 Kindern 
oder mehr*

- -

  
Eine Notfallbetreuung wird weiterhin im Notfall möglich 
sein.

Seniorennachmittag  
am Sonntag, 20.10.2024 
Da der diesjährige Seniorennachmittag der Gemeinden 
Dautmergen und Dotternhausen am Sonntag, 20.10.2024 
in Dautmergen stattfindet, wurde von der Gemeinde Dot-
ternhausen ein Fahrdienst eingerichtet. 
Wenn Sie diesen Fahrdienst in Anspruch nehmen möchten, 
melden Sie sich bitte beim Rathaus Dotternhausen, Tel.: 
9405-12, Frau Götz.

Abholung ausgedienter Kühlgeräte,  
Bildschirme und Fernseher 
ACHTUNG - Neues Anmeldeverfahren 
Am  Dienstag 08.10.2024, werden wieder Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher abgeholt. 
  
Das Landratsamt Zollernalbkreis hat zum 01.03.2024 das 
Anmeldeverfahren für die Sammlung der Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher umgestellt. 
Ab dem 01.03.2024 können die Bürger*innen des Zoller-
nalbkreises die Anmeldung der Geräte selbst vornehmen. 
Hierfür kann entweder die Online-Anmeldung auf der 
Homepage des Landratsamtes unter www.zollernalb-
kreis.de im Bereich „Online Dienste“ oder innerhalb der 
Abfall ZAK-App  genutzt werden. Die Anmeldung ist bis 
48 Stunden vor dem eigentlichen Abholtermin möglich, es 
stehen jeweils der nächstmögliche sowie der Folgetermin 
automatisch zur Auswahl. 
  
Die Geräte müssen am Sammeltag ab 6.00 Uhr am Stra-
ßenrand bereitgestellt werden. 
Andere Elektrogeräte können über das Wertstoffzentrum 
in Schömberg entsorgt werden.

Gratulation 
Wir gratulieren den erfolgreichen Turnern wel-
che an der Gaumannschaftsmeisterschaft teil-
genommen haben.

Richtlinien über die Förderung von Vereinen 
(Vereinsförderrichtlinie)  
Gemeinde Dotternhausen 
Vom 26.09.2024 
  
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Begriffsbestimmung
§ 2 Allgemeiner Fördergrundsatz
§ 3 Arten der Förderung
§ 4 Bereitstellung von Veranstaltungs- und Übungsräumen
§ 5 Zuschüsse für den laufenden Betrieb
§ 6 Laufende Vereinsförderung
§ 7 Förderung der Jugendarbeit
§ 8 Zuschüsse zur Förderung der Dorfgemeinschaft
§ 9  Zuschuss zu Altmaterialsammlungen sowie Leerung der 

Sinkkästen und Abwasserschächte
§ 10 Zuschüsse für besonders notwendige Anschaffungen
§ 10a Zuschüsse zu Baumaßnahmen
§ 11 Jubiläums- und Ehrengaben
§ 12 Erlass von Steuerschulden
§ 13 Auszahlungsregelung
§ 14  Förderung im Rahmen der bereitgestellten Haushalts-

mittel
§ 15 Inkrafttreten 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat der Gemeinde Dotternhausen am 
25.09.2024 folgende Richtlinien beschlossen: 

Oktober        
12.10.2024 Bayrischer Abend Sportverein Sportheim  
17.10.2024 Essen in Gemeinschaft SonNe Dotternhausen  
19.10.2024 Altmaterialsammlung Fischereiverein    
20.10.2024 Seniorenmittag Gemeinde Dautmergen  
23.10.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Rathaus  



Nr. 40 vom 2. Oktober 2024 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen 5

§ 1 Begriffsbestimmung
1)  Verein im Sinne dieser Förderrichtlinien ist jeder selb-

ständige eingetragene Verein in Dotternhausen, zu dem 
sich eine Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen 
für längere Zeit zu einem gemeinsamen, gemeinnützigen 
Zweck freiwillig zusammengeschlossen, einer organisier-
ten Willensbildung unterworfen und seinen Sitz und Wir-
kungskreis in der Gemeinde Dotternhausen hat.

  In besonders begründeten Einzelfällen können gemeinnüt-
zige Vereinigungen und Gruppen, deren Wirkungskreis sich 
auf die Gemeinde Dotternhausen erstreckt, nach diesen 
Richtlinien ebenfalls eine Förderung erhalten. Die Verei-
nigung oder Gruppe muss der Gemeindeverwaltung ge-
meldet und deren Tätigkeit und Wirken im Interesse der 
Allgemeinheit sein.

2) Nicht unter diese Förderrichtlinien fallen:
 1. Politische Parteien und Wählervereinigungen,
 2. Religionsgemeinschaften und dergleichen,
 3. Wirtschaftliche Vereine,
 4.  Vereine, deren tatsächliche Zwecke nicht Belange des 

Kultur- und Sportlebens oder der Gemeinnützigkeit zum 
Ziele haben,

 5.  Fördervereine für die laufende Vereinsförderung nach 
§ 6 und Förderung der Jugendarbeit nach § 7.

§ 2 Allgemeiner Fördergrundsatz
Die Gemeinde Dotternhausen fördert im Rahmen der haus-
haltsplanmäßig bereitgestellten Mittel nach diesen Richtlinien 
die Vereine gemäß § 1. Diese müssen auf Wunsch der Gemein-
de mindestens einmal jährlich eine öffentliche Veranstaltung 
zur Förderung der Dorfgemeinschaft durchführen oder bei ei-
ner gemeindlichen Veranstaltung kostenlos mitwirken. Im Rah-
men dieser Förderung werden Zuwendungen außerdem nur 
gewährt, wenn die Eigenleistung des Vereins in angemesse-
nem Verhältnis zu seiner Mitgliederzahl und Finanzkraft steht.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht dabei nicht. 

§ 3 Arten der Förderung
Die Gemeinde Dotternhausen gewährt an Vereine gemäß § 1 
folgende Zuwendungen:
1. Bereitstellung von Veranstaltungs- und Übungsräumen
2. Zuschüsse für den laufenden Vereinsbetrieb
3. Förderung der Jugendarbeit
4. Zuschüsse zur Förderung der Dorfgemeinschaft
5.  Zuschuss zu Altmaterialsammlungen sowie Leerung 

der Sinkkästen und Abwasserschächte
6. Zuschüsse für besonders notwendige Anschaffungen
7. Zuschüsse zu Baumaßnahmen
8. Jubiläums- und Ehrengaben
9. Erlass von Steuerschulden gegenüber der Gemeinde 

§ 4 Bereitstellung von Veranstaltungs- und Übungsräumen
1)  Die Gemeinde Dotternhausen fördert die Vereine gemäß § 

1 im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten durch Über-
lassung gemeindlicher Gebäude und Räume für Übungs- 
und Veranstaltungszwecke.

  Die jeweiligen Haus- und Benutzungsordnungen bzw. Ent-
geltrichtlinien sind zu beachten.

2)  Über die Bezuschussung von Aufwendungen, welche den 
Vereinen gemäß § 1 aus der Anmietung oder der Pacht 
von Räumen Dritter entstehen bzw. aus dem Betrieb von 
vereinseigenen Räumlichkeiten entstehen, entscheidet der 
Gemeinderat im Einzelfall. 

§ 5 Zuschüsse für den laufenden Betrieb
Die Gemeinde Dotternhausen gewährt den Vereinen gemäß  
§ 1 im Rahmen der haushaltsplanmäßig bereitgestellten Mittel 
(§ 14) zur teilweisen Deckung ihrer laufenden Kosten (Perso-
nal-, Unterhaltungskosten, kleinere Anschaffungen usw.) einen 
jährlichen Zuschuss nach §§ 6 und 7. 
  

§ 6 Laufende Vereinsförderung ab 01.01.2025 
1)  Die Gemeinde Dotternhausen gewährt Vereinen gemäß § 1 

auf schriftlichen Antrag und Nachweis der Mitgliederzahlen 
einmalige jährliche Zuwendungen in Form von Pauschal-
sätzen.

 Diese betragen
 bei Vereinen mit bis zu 20 Mitgliedern 120,00 EUR
 bei Vereinen mit über 20 bis zu 50 Mitgliedern  180,00 EUR
 bei Vereinen von über 50 Mitgliedern 430,00 EUR 
  Der Nachweis ist über die Meldung an den Dachverband 

oder Vorlage des Mitgliederverzeichnisses zu führen. Die 
Gemeindeverwaltung behält sich ein Prüfrecht vor.

2)  Der Grundbetrag erhöht sich beim Liederkranz Dottern-
hausen, Musikverein Dotternhausen und Show & Tanz 
Dotternhausen um 650,00 EUR 

3) Die Flutlichtkosten
 des Sportvereins Dotternhausen werden mit    520,00 EUR
 die des Tennisclubs mit 260,00 EUR
 bezuschusst. 

§ 7 Förderung der Jugendarbeit ab 01.01.2025
1)  Soweit in den zu fördernden Vereinen gemäß § 1 Kinder 

und Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) 
Mitglied sind, gewährt die Gemeinde auf Antrag einen 
jährlichen Zuschuss in Höhe von 11,00 EUR

 je Kind bzw. Jugendlichen.
  Der Nachweis ist über die Meldung an den Dachverband 

oder Vorlage des Mitgliederverzeichnisses zu führen. Die 
Gemeindeverwaltung behält sich ein Prüfrecht vor.

2)  Einen Zuschuss zu den Übungsleiterkosten in der Jugend-
arbeit erhält

 • der Musikverein Dotternhausen 
  in Höhe von  1.500,00 EUR
 • der Sportverein Dotternhausen 
 inkl. aller Abteilungen i.H.v. 4.600,00 EUR 
  
§ 8 Zuschüsse zur Förderung der Dorfgemeinschaft
Die Vereine gemäß § 1 erhalten für öffentliche Veranstaltun-
gen zur Förderung der Dorfgemeinschaft ohne anderweitige 
Förderung oder Ermäßigung
• in der Festhalle einen Zuschuss in Höhe von   300,00 EUR
• im Singsaal in Höhe von 70,00 EUR
• in der (gesamten) Sporthalle in Höhe von 100,00 EUR
• je Veranstaltungstag.
Die Vereine gemäß § 1 erhalten für die Durchführung der Be-
wirtung des Seniorennachmittags der Gemeinden Dottern-
hausen und Dautmergen
• eine Servicepauschale i.H.v. 300,00 EUR
• für die Bereitstellung aller Kuchen und Torten   250,00 EUR 

§ 9 Zuschuss zu Altmaterialsammlungen sowie Leerung 
der Sinkkästen und Abwasserschächte 
Die Vereine gemäß § 1 erhalten
•  für die Durchführung von Altmaterialsammlungen im Ge-

meindegebiet einen Zuschuss für Metallschrott je Tonne
 6,00 EUR
 für Altpapier je Tonne 12,00 EUR
Der Nachweis ist über Abnahmebestätigungen der Verwer-
tungsbetriebe zu führen.
• für die Leerung von Sinkkästen pro Sinkkasten   1,70 EUR
• für die Leerung von Abwasserschächten 
 pro Schacht 1,70 EUR
Der Nachweis ist über das von der Gemeindeverwaltung aus-
geteilte Formular und per Unterschrift zu führen. Die Verwal-
tung behält sich die Durchführung von Stichproben vor. 

§ 10 Zuschüsse für besonders notwendige Anschaffungen
1)  Die Gemeinde kann den Vereinen gemäß § 1 auf Antrag 

einen Zuschuss für besonders notwendige Anschaffungen, 
Erneuerungen und Reparaturen gewähren, deren Wert im 
Einzelfall 500 EUR übersteigt. Hierzu gehören z.B. Instru-
mente, Sportgeräte, Uniformen usw.
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  Werden von einem Verein mehrere Anschaffungen als Ge-
samtmaßnahme getätigt (z.B. Erstausstattung Jugendka-
pelle), ist eine Bezuschussung auch dann möglich, wenn 
der Einzelwert mindestens 350,00 EUR beträgt und der 
Gesamtbetrag 500 EUR übersteigt.

2)  Der gemeindliche Beitrag beträgt 25 % des Rechnungs-
betrages, wobei vom Rechnungsbetrag Zuschüsse Dritter 
(WLSB, Sängerbund, Eigenanteile der Mitglieder) abzuset-
zen sind. Sämtliche Zuschussmöglichkeiten durch Dritte 
sind dabei auszuschöpfen.

3)  Die Anträge werden im Rahmen der haushaltsplanmäßig 
bereitgestellten Mittel (§ 14) berücksichtigt. Für die Haus-
haltsplanung sind Antragsanmeldungen bis spätestens 
1.10. jeden Jahres für das Folgejahr bei der Gemeinde 
einzureichen.

4)  Die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der Anschaffung 
muss nachgewiesen werden.

5)  Für die Bewilligung der Anschaffungszuschüsse ist der 
Gemeinderat zuständig. 

  
§ 10a Zuschüsse zu Baumaßnahmen
Die Gemeinde kann den Vereinen gemäß § 1 Zuschüsse zu 
Baumaßnahmen gewähren. Über die Anträge und die För-
derhöhe entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. Anträge 
können bis spätestens 1.10. jeden Jahres für das Folgejahr 
bei der Gemeinde eingereicht werden. 
  
§ 11 Jubiläums- und Ehrengaben
Vereine gemäß § 1 erhalten auf Antrag bei Vereinsjubiläen je 
25 Jahre Vereinsbestehen eine Jubiläumsgabe in Höhe von 
250 EUR. 
  
§ 12 Erlass von Steuerschulden
Gewerbesteuerschulden von Vereinen gemäß § 1 werden 
grundsätzlich im Rahmen der Vereinsförderung ausgeglichen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Gewerbeertrag, welcher 
der Steuerschuld zugrunde liegt, zur Finanzierung von Verein-
saufwendungen eingesetzt wird, die jeweils auch im Rahmen 
der Förderrichtlinien der Gemeinde förderfähig sind. Gleiches 
gilt auch für die Steuerschuld, welche aus der Hinzurechnung 
von Zinsen aus Dauerschulden entstehen. 
  
§ 13 Auszahlungsregelung
Alle Vereinsanträge (mit Ausnahme der Anträge auf einen Zu-
schuss zu Baumaßnahmen gemäß § 10a) – zwischen 01.07. 
des Vorjahres bis 30.06. des laufenden Jahres – sind bis 30.06. 
jeden Jahres mit allen Anlagen vollständig bei der Gemein-
de einzureichen. Der Gemeinderat berät in seiner Sitzung im 
September jeden Jahres über die Bewilligung der bis 30.06. 
des laufenden Jahres beantragten Anschaffungszuschüsse. 
Die laufenden Zuschüsse sowie Anschaffungszuschüsse wer-
den im Oktober jeden Jahres ausbezahlt. 
Der Gemeinde Dotternhausen ist auf Verlangen die zweckge-
bundene Verwendung der Zuschüsse im Einzelnen zu belegen 
sowie Einsicht in die Buchführung zu gewähren. 
  
§ 14 Förderung im Rahmen der bereitgestellten Haus-
haltsmittel
Überschreiten die beantragten Zuschüsse nach diesen Richt-
linien die hierfür haushaltsplanmäßig bereitgestellten Mittel, 
so sind zunächst die laufenden Zuschüsse auszubezahlen. 
Die weiteren Zuschüsse sind entsprechend den vorhandenen 
Haushaltsmitteln zu kürzen, sofern die Mehrausgaben nicht 
überplanmäßig bewilligt werden. 
  
§ 15 Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 03.10.2024 in Kraft 
mit Ausnahme der §§ 6 und 7, die zum 01.01.2025 in Kraft 
treten.
Die bisherigen, seit dem 01.01.2016 geltenden Richtlinien 
über die Förderung von Vereinen in Dotternhausen treten mit 

Wirkung vom 03.10.2024 außer Kraft mit Ausnahme der §§ 6 
und 7, die zum 01.01.2025 außer Kraft treten. 
  
Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Dotternhausen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Dotternhausen, den 26.09.2024 
  
gez. 
Marion Maier 
Bürgermeisterin

Neues aus dem Rathaus

Beflaggung 
Am 03.10.2024 (Tag der deutschen Einheit) wird die Nati-
onalflagge gehisst.

Rathaus geschlossen 04.10.2024 
Das Rathaus ist am Freitag, 04.10.2024 geschlossen. 
Bei einem Sterbefall wenden Sie sich bitte an einen Be-
statter. 
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Hausmüllabfuhr 
Rest- und Biomülltonne 
Samstag, 05.09.2024

Fundamt

Auf dem Rathaus Dotternhausen wurde folgender Fundge-
genstand abgegeben: 
- Ein lila Brille 
Besitzansprüche können während den Sprechzeiten auf dem 
Rathaus geltend gemacht werden.

Gemeindebücherei�
Buchvorstellung  
Der Wortschatz (ab 4 Jahren) 
Oscar findet eine Schatztruhe. Als er sie öff-
net, ist er enttäuscht: Nichts als olle Wör-
ter! Achtlos pfeffert Oscar das Wort »quiet-
schgelb« ins Gebüsch. Gleich darauf rennt 
ein gelber Igel an ihm vorbei! Da wird Oscar 
klar, was er mit den gefundenen Wörtern al-
les anstellen kann. Irgendwann ist die Kiste 
leer, und Oscar steht wortlos da. Zum Glück zeigt ihm die 
Sprachkünstlerin Louise, wie er selbst neue Wörter machen 
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kann und erklärt, weshalb er behutsamer mit ihnen umgehen 
sollte. Sprache ist etwas Lustvolles und Sinnliches, und sie 
besitzt große Macht. 
  
Buchvorstellung  
Die magische Bibliothek der Buks (ab 10 
Jahren) 
Die Buks, das sind Buchschutzgeister, die ver-
steckt in einer alten Villa leben. Ihre Aufgabe 
ist es, die Bücher ihrer Bibliothek zu bewahren, 
die es in der normalen Welt nicht mehr gibt. Al-
lerdings sind die verbliebenen Bücher in großer 
Gefahr, sie sind von einer scheinbar unheilba-
ren Krankheit befallen. Als das Verrückte Orakel prophezeit, 
dass Menschenkinder die Rettung bringen werden, staunen 
die Buks nicht schlecht. Und tatsächlich tauchen Finn, Nola, 
Mira und Thommy in der magischen Bibliothek auf und brin-
gen das geordnete Leben der Buks ordentlich durcheinander. 
  
Buchvorstellung  
Der Tausch (Julie Clark) 
New York, Flughafen JFK: Claire soll nach Pu-
erto Rico reisen, um ihren Mann, einen ehrgei-
zigen Politiker, beim Wahlkampf zu unterstüt-
zen. Doch in Wahrheit will sie nichts als fliehen 
– vor seinen gewalttätigen Übergriffen und der 
lückenlosen Kontrolle, die er über sie ausübt. 
Sie kommt mit Eva ins Gespräch, die bei ihrem 
schwerkranken Mann Sterbehilfe geleistet hat. Zu Hause in Ka-
lifornien erwartet sie die Polizei. Innerhalb weniger Sekunden 
beschließen sie, die Bordkarten zu tauschen und sich gegen-
seitig ein neues Leben zu schenken. Erleichtert landet Claire 
in Kalifornien. In Evas Haus gibt es allerdings keine Hinweise 
auf einen Ehemann. Dann erfährt sie, dass das Flugzeug nach 
Puerto Rico abgestürzt ist. Und kurz darauf entdeckt sie die 
vermeintlich abgestürzte Eva in einer Fernsehreportage über 
das Unglück. Lebendig. Hat sie die Flucht in das Leben einer 
Anderen am Ende doch nur in eine Falle gelockt? 
  
Am Donnerstag, 03.10.2024 (Feiertag) ist die Bücherei 
geschlossen.  
Am Samstag, 05.10.2024 ist die Bücherei von 9.30 bis  
11.30 Uhr geöffnet.
 

Amtliche Bekanntmachungen
Dautmergen

Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen 
und Fernsehern
ACHTUNG!!! - Neues Anmeldeverfahren
Das Landratsamt Zollernalbkreis hat zum 01.03.2024 das 
Anmeldeverfahren für die Sammlung der Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher umgestellt. 
Ab dem 01.03.2024 können die Bürger*innen des Zoller-
nalbkreises die Anmeldung der Geräte selbst vornehmen. 
Hierfür kann entweder die Online-Anmeldung auf der 
Homepage des Landratsamtes unter www.zollernalb-
kreis.de im Bereich „Online Dienste“ oder innerhalb der 
Abfall ZAK-App genutzt werden. Die Anmeldung ist bis 
48 Stunden vor dem eigentlichen Abholtermin möglich, es 
stehen jeweils der nächstmögliche sowie der Folgetermin 
automatisch zur Auswahl. 
  
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern findet am Dienstag, 08.10.2024 statt. 
  
Die angemeldeten Geräte müssen am Abholtag ab 6.00 
Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. 
Bitte beachten Sie, dass Laptops und Notebooks nicht 
mitgenommen werden. Diese müssen über das Wertstoff-
zentrum in Schömberg, als normaler „Elektroschrott“, ent-
sorgt werden. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

I. Feststellungsbeschluss für den  
Jahresabschluss 2020 
Auf Grund von §§95, 95b der Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg (GemO) in Verbindung mit (i.V.m.) §19 Gesetz über 
kommunal Zusammenarbeit (GKZ) stellt die Verbandsver-
sammlung am 24.09.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 
2020 mit folgenden Werten fest: 
  

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 455.344,86 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen

455.344,83- 

1.3  Ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2)

0,03 

1.4  Außerordentliche Erträge  0,01- 

1.5  Außerordentliche Aufwendungen 0,02- 

1.6  Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.4 und 1.5)  

0,03- 

1.7  Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 
und 1.6)  

0,00 

2.  Finanzrechnung 

2.1  Summe der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit  

292.080,62 

2.2  Summe der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit  

301.952,01- 

2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2)   

9.871,39-
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2.4  Summe der Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit  

2.622,81 

2.5  Summe der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit  

5.051,55- 

2.6  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf aus Investitionstätig-
keit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5)  

2.388,74- 

2.7  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

12.260,13- 

2.8  Summe der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit  

0,00

2.9  Summe der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit 

0,00

2.10  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf aus Finanzierungstä-
tigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  

0,00 

2.11 Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 
und 2.10)

12.260,13-

2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus haushaltswirksamen Einzah-
lungen und Auszahlungen

0,00 

2.13  Anfangsbestand an Zahlungs-
mitteln  

131.496,22 

2.14  Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 
und 2.12)  

12.260,13- 

2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln 
am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)  

119.236,09 

3.  Bilanz 

3.1  Immaterielles Vermögen  0,00 

3.2  Sachvermögen  1.755.969,21 

3.3  Finanzvermögen  119.236,09 

3.4  Abgrenzungsposten  0,00 

3.5  Nettoposition  0,00 

3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
(Summe aus 3.1 bis 3.5)  

1.875.205,30 

3.7  Basiskapital  70.131,65- 

3.8  Rücklagen 0,00

3.9  Fehlbeträge des ordentlichen Er-
gebnisses  

0,00 

3.10  Sonderposten  1.755.969,21- 

3.11  Rückstellungen  0,00 

3.12  Verbindlichkeiten  49.104,44- 

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten

0,00 

3.14  Gesamtbetrag auf der Passivsei-
te (Summe aus 3.7 bis 3.13)  

1.875.205,30- 

  
Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplan-
mäßige Ausgaben ergeben, erteilt die Verbandsversammlung 
dazu die Zustimmung gemäß §84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Be-
schlüssen geschehen ist. 
Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2020 
mit 0,5 % angesetzt. 

Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsauf-
sichtbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt 
zu geben. 

Der Jahresabschluss 2020 wird gemäß §95 Abs. 3 Gemein-
deordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben 
Tagen, und zwar am 07.10.2014 bis 15.10.2024, je einschließ-
lich, im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt. 
  
Dietingen, 25.09.2024 
gez. Frank Scholz 
Verbandsvorsitzender 
 
I. Feststellungsbeschluss für den 
Jahresabschluss 2021 
Auf Grund von §§95, 95b der Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg (GemO) in Verbindung mit (i.V.m.) §19 Gesetz über 
kommunal Zusammenarbeit (GKZ) stellt die Verbandsver-
sammlung am 24.09.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 
2021 mit folgenden Werten fest: 
  

EUR 

1.  Ergebnisrechnung  

1.1  Summe der ordentlichen Erträge 544.980,35 

1.2  Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen

544.980,33- 

1.3  Ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2)

0,02 

1.4  Außerordentliche Erträge  0,01 

1.5  Außerordentliche Aufwendungen  0,03- 

1.6  Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 
1.5)  

0,02- 

1.7  Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6)  

0,00 

2.  Finanzrechnung 

2.1  Summe der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit  

456.730,70 

2.2  Summe der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit  

389.551,82- 

2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Investitionstätigkeit (Sal-
do aus 2.1 und 2.2)  

67.178,88- 

2.4  Summe der Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit  

5.051,55 

2.5  Summe der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit  

9.675,19- 

2.6  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5)  

4.623,64- 

2.7  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

62.555,24- 

2.8  Summe der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit  

0,00 

2.9  Summe der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit  

0,00 

2.10  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf aus Finanzierungstä-
tigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  

0,00 

2.11 Änderung des Finanzierungsmit-
telbestands zum Ende des Haus-
haltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10)  

62.555,24- 
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2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus haushaltswirksamen Einzahlun-
gen und Auszahlungen

0,00 

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmit-
teln  

119.236,09 

2.14  Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln 
(Saldo aus 2.11 und 2.12)  

62.555,24- 

2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln 
am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)  

181.791,33 

3.  Bilanz 

3.1  Immaterielles Vermögen  7.659,53 

3.2  Sachvermögen  1.602.556,33 

3.3  Finanzvermögen  181.791,33 

3.4  Abgrenzungsposten  0,00 

3.5  Nettoposition  0,00 

3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
(Summe aus 3.1 bis 3.5)  

1.792.007,19 

3.7  Basiskapital  70.131,65- 

3.8 Rücklagen  0,00 

3.9  Fehlbeträge des ordentlichen Er-
gebnisses  

0,00 

3.10  Sonderposten  1.610.215,86- 

3.11  Rückstellungen  0,00 

3.12  Verbindlichkeiten  111.659,68- 

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten

0,00 

3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite 
(Summe aus 3.7 bis 3.13)  

1.792.007,19- 

  
Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplan-
mäßige Ausgaben ergeben, erteilt die Verbandsversammlung 
dazu die Zustimmung gemäß §84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Be-
schlüssen geschehen ist. 
Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2021 
mit 0,56 % angesetzt. 
Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsauf-
sichtbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt 
zu geben. 
Der Jahresabschluss 2021 wird gemäß §95 Abs. 3 Gemein-
deordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben 
Tagen, und zwar am 07.10.2014 bis 15.10.2024, je einschließ-
lich, im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt. 
  
Dietingen, 25.09.2024 
gez. Frank Scholz 
Verbandsvorsitzender 

I. Feststellungsbeschluss für den 
Jahresabschluss 2022 
Auf Grund von §§95, 95b der Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg (GemO) in Verbindung mit (i.V.m.) §19 Gesetz über 
kommunal Zusammenarbeit (GKZ) stellt die Verbandsver-
sammlung am 24.09.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 
2022 mit folgenden Werten fest: 

EUR 

1.  Ergebnisrechnung  

1.1  Summe der ordentlichen Erträge 467.766,27 

1.2  Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen

46.766,22- 

1.3  Ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2)

0,05 

1.4  Außerordentliche Erträge  0,02 

1.5  Außerordentliche Aufwendungen  0,07- 

1.6  Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.4 und 1.5)  

0,05- 

1.7  Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6)  

0,00 

2.  Finanzrechnung 

2.1  Summe der Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit  

400.001,91 

2.2  Summe der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit  

311.757,04- 

2.3  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2)  

88.244,87 

2.4  Summe der Einzahlungen aus Inves-
titionstätigkeit  

9.675,19 

2.5  Summe der Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit  

14.126,47- 

2.6  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5)  

4.451,28- 

2.7  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

83.793,59 

2.8  Summe der Einzahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit  

0,00 

2.9  Summe der Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit  

0,00 

2.10  Finanzierungsmittelüberschus-
s/-bedarf aus Finanzierungstätig-
keit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  

0,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmit-
telbestands zum Ende des Haus-
haltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)  

83.793,59 

2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus haushaltswirksamen Einzahlun-
gen und Auszahlungen

0,00 

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmit-
teln  

181.791,33 

2.14  Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln 
(Saldo aus 2.11 und 2.12)  

83.793,59 

2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln 
am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)  

265.584,92 

3.  Bilanz 

3.1  Immaterielles Vermögen  5.240,73 

3.2  Sachvermögen  1.463.092,35 

3.3  Finanzvermögen  265.584,92 

3.4  Abgrenzungsposten  0,00 

3.5  Nettoposition  0,00 

3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
(Summe aus 3.1 bis 3.5)  

1.733.918,00 

3.7  Basiskapital  70.131,65- 

3.8 Rücklagen  0,00 
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3.9  Fehlbeträge des ordentlichen Ergeb-
nisses  

0,00 

3.10  Sonderposten  1.468.333,08- 

3.11  Rückstellungen  0,00 

3.12  Verbindlichkeiten  195.453,27- 

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten

0,00 

3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite 
(Summe aus 3.7 bis 3.13)  

1.733.918,00- 

  
Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplan-
mäßige Ausgaben ergeben, erteilt die Verbandsversammlung 
dazu die Zustimmung gemäß §84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Be-
schlüssen geschehen ist. 
Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2021 
mit 2,45 % angesetzt. 
Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsauf-
sichtbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt 
zu geben. 
Der Jahresabschluss 2022 wird gemäß §95 Abs. 3 Gemein-
deordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben 
Tagen, und zwar am 07.10.2014 bis 15.10.2024, je einschließ-
lich, im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt. 
  
Dietingen, 25.09.2024 
gez. Frank Scholz 
Verbandsvorsitzender

Eröffnungsbilanz des  
Abwasserzweckverbandes  
Unteres Schlichemtal zum 01.01.2020 

Aktivseite Geschäftsjahr 
2019

  EUR 

1  Vermögen  2.038.469,53 

1.2  Sachvermögen  1.904.310,50 

1.2.2  Bebaute Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte  

501.075,40 

1.2.3  Infrastrukturvermögen  1.403.235,10 

1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung  

0,00 

1.3  Finanzvermögen  134.159,03 

1.3.7  Privatrechtliche Forderungen  2.622,81 

1.3.8  Liquide Mittel  131.496,22 

Bilanzsumme 2.038.469,53

  

Passivseite Geschäftsjahr 
2019

  EUR

1  Eigenkapital  70.131,65- 

1.1  Basiskapital und Kapitalrücklage 70.131,65- 

1.2  Basiskapital  70.131,65- 

2  Sonderposten  1.904.310,50- 

2.1  für Investitionszuweisungen  953.016,17- 

2.3  für Sonstiges  951.294,33- 

4  Verbindlichkeiten  64.027,38- 

4.6  Sonstige Verbindlichkeiten  64.027,38- 

Bilanzsumme 2.038.469,53-

Auf Grund von Artikel 13 Abs 5 des Gesetzes zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts stellt die Verbandsversammlung 
am 24.09.2024 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit einer 
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 2.038.469,53 € fest. 
Die Eröffnungsbilanz wird gemäß §95 Abs. 3 Gemeindeord-
nung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben Ta-
gen, und zwar am 07.10.2024 bis 15.10.2024, je einschließ-
lich, im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt. 
  
Dietingen, 25.09.2024 
gez. Frank Scholz 
Verbandsvorsitzender
 

Freiwillige Feuerwehr 
Dautmergen
Feuerwehrprobe 
Liebe Aktive, 

am kommenden Freitag findet um 19:30 Uhr der nächste 
Übungsabend der Einsatzabteilung statt. Um vollzähliges Er-
scheinen wird gebeten. 
Der Kommandant
 
Jugendfeuerwehr Dautmergen
Übungsabend der Jugendfeuerwehr 
Liebe Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr, 
am kommenden Freitag findet unser nächster Übungsabend 
statt. Los geht‘s um 18:00 Uhr. Über eine vollzählige Teilnah-
me würden wir uns freuen. 
Eure Jugendwarte

Schulnachrichten

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen  
beginnen in Kürze: 
Montag, 07. Oktober 
Android Smartphone Einsteigerkurs für Senioren, 10.00 Uhr 
Dienstag, 08. Oktober
Stuttgarter Landtag und Stadtführung, 09.00 Uhr 
Mittwoch, 09. Oktober
Mama Fitness - Baby an Bord, 8-mal, 09.15 Uhr
Näh dir was! 8-12 Jahre, 8-mal, 16.00 Uhr
Männerkochkurs - Basis I - Anfänger neu, 3-mal, 18.30 Uhr
Videoworkshop online – Von der Idee zu einem Video auf You-
tube, 3-mal, 19.00 Uhr
Kundalini Yoga für alle, 10-mal, 19.30 Uhr
Donnerstag, 10. Oktober 
Die Welt der Burger, 17.00 Uhr
Light Painting online – Magische Bilder mit Licht, 2-mal, 19.00 
Uhr
Freitag, 11. Oktober 
Werkstatt der Fantasie, 4-7 Jahre, 17-mal, 14.30 Uhr
Von Frau zu Frau: Einstieg in die PC-Welt für Anfänger*innen, 
2-mal, 14.30 Uhr
Kräuterwanderung, 15.00 Uhr
Malkurs Mama/Papa und Kind, ab 2,5 Jahren in Begleitung, 
4-mal, 16.30 Uhr
Sketching im Atelier - ein Wochenende, 3-mal, 18.00 Uhr
Leichte Herbst-Winter-Küche, 18.00 Uhr
Smalltalk trainieren – Online-Workshop, 18.30 Uhr
Einführung in die Gesangs- und Atemtechnik - Vocal Coa-
ching, 9-mal, 19.00 Uhr
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Samstag, 12. Oktober 
Metallskulpturen - Workshop: Kunst aus Schrott, 10.00 Uhr
Lerne das Nähen in einem Intensiv-Workshop, Aufbaukurs 
Kissenbezüge, 10.00 Uhr
Pilates & Stretch, 8-mal, 11.15 Uhr 
Balinger Unterwelten - Stadtführung, 14.00 Uhr
Djembe/Congas, 2-mal, 14.00 Uhr
Kräuterküche, 14.00 Uhr 
  
Online-Vorträge:
Smart Home & Digitale Assistenzsysteme, Dienstag, 08. Ok-
tober, 18.00 Uhr
Saisonal & regional essen, Mittwoch, 09. Oktober, 18.00 Uhr
Investigativrecherche - So arbeiten Investigativ-Reporter*in-
nen, Donnerstag, 10. Oktober, 18.00 Uhr 
Weitere Informationen, Kursangebote und Anmeldung   
unter www.vhs-balingen.de oder telefonisch unter Telefon 
07433 90800.

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
 St. Martinus Dotternhausen

Sonntag,06.10. Erntedank  
10:30 Uhr Wortgottesfeier (GRF)  
18:00 Uhr Rosenkranzgebet  
Sonntag,13.10. 28.Sonntag im Jahreskreis  
10:30 Uhr Wortgottesfeier (Team)  
18:00 Uhr Rosenkranzgebet  
Dienstag,15.10.    
18:30 Uhr Eucharistische Anbetung  
19:00 Uhr Abendmesse  
Sonntag,20.10 29.Sonntag im Jahreskreis  
09:00 Uhr Hl. Messe  
18:00 Uhr Rosenkranzgebet  
Sonntag,27.10 30.Sonntag im Jahreskreis  
  Es wird auf die Messe vom Palmbühl und der 

Nachbargemeinden verwiesen  
18:00 Uhr Rosenkranzgebet 
 

Rosenkranzgebet 
Im Oktober findet jeden Sonntag um 18:00 
Uhr ein Rosenkranzgebet statt, zu dem wir 
Sie ganz herzlich einladen. 
Termine sind 06./ 13./20.und 27.10.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Bitte um Erntegaben 
Am Sonntag, 06.10. feiern wird um 
10:30 Uhr das Erntedankfest. Um 
einen reichhaltigen Erntedankaltar 
herrichten zu können, sind wir auf 
Gaben der Gemeindemitglieder an-

gewiesen. Wer uns mit Erntegaben unterstützen möchte, der 
kann diese bis Freitagabend 18:00 Uhr in die Kirche legen. 
Gerne sind auch Familien, Kinder und Jugendliche dazu ein-
geladen. 
Für Ihre Unterstützung im Voraus besten Dank.
 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Verena Dautmergen

Samstag, 05.10. Vorabend zum Erntedankfest  
19:00 Uhr Wortgottesfeier (Team) Kollekte Silbersonntag  
Samstag, 12.10. Vorabend zum 28.Sonntag im Jahreskreis 
  Es wird auf die Messe vom Palmbühl und der 

Nachbargemeinden verwiesen  
Sonntag, 20.10. 29.Sonntag im Jahreskreis - Palmbühltag
10:30 Uhr Hl. Messe in der Palmbühlkirche, musikalisch um-

rahmt vom Kirchenchor Dautmergen  
Sonntag, 27.10. 30.Sonntag im Jahreskreis  
09:30 Uhr Wortgottesfeier (Team) Kollekte Missio 
 

Gottesdienste der Seelsorgeeinheit
St. Martinus und St. Verena

Katholisches Pfarramt, Hauptstr. 2
Öffnungszeiten
 Montag  14:00 - 17:15 Uhr
 Dienstag  14:00 - 17:15 Uhr
 Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr
 Donnerstag  14:00 - 17:15 Uhr
Auch vormittags unter Tel. 07427 / 2193 erreichbar.
Mail: stmartinus.dotternhausen@drs.de
AKTUELLES, Infos und weitere Gottesdienste �nden 
Sie unter www.stadtkirche-schoemberg.de

Beerdigungsdienst 
Im Trauerfall wenden sich die Gemeindemit-
glieder ausDautmergen an Pfarrer Pushpam-
Tel. 07427 / 7325 oder 015225270700 und aus 
Dotternhausen an Diakon Stephan Drobny Tel. 
0178 5645033

Gottesdienste in den Nachbargemeinden 
Samstag, 05.10. Vorabend zum Erntedankfest  
19:00 Uhr Vorabendmesse in Ratshausen und Zimmern  
19:00 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen (Team)  
Sonntag, 06.10. Erntedank  
09:00 Uhr Hl. Messe in Hausen  
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Schörzingen (GRF)  
09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen (Team)  
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen (GRF)  
10:30 Uhr Hl. Messe in der Palmbühlkirche, musikalisch um-

rahmt von den Himmelsklängen  
Dienstag, 08.10.    
18:00 Uhr Abendmesse in Weilen  
19:00 Uhr Abendmesse in Schörzingen  
Mittwoch, 09.10.    
18:30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schömberg  
19:00 Uhr Abendmesse in Ratshausen und Schömberg 
 
Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen Spendenbriefe 
gemäß dem kirchlichen Datenschutzrecht 
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart legt großen Wert auf den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Daher möchten wir 
Sie darüber informieren, dass wir möglicherweise Ihre perso-
nenbezogenen Daten als Mitglied der katholischen Kirche in 
der Diözese Rottenburg- Stuttgart nutzen werden, um uns mit 
der Bitte um eine solidarische Geste in Form einer Spende 
an Sie zu wenden. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer Daten für Spendenauf-
rufe ist die „Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten 
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bei der Durchführung von Fundrausingmaßnahmen in der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart (FundraisingO)“, veröffentlicht im 
kirchlichen Amtsblatt 2021, Nr,2, S.59 ff, unserer Diözese vom 
15.Januar 2021. Gemäß 4 der FundraisingO und ³ 3 Abs.2 des 
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) haben Sie 
das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen, dass 
Sie betreffende personenbezogene Daten zum Zwecke der 
Direktwerbung oder des Fundraisings verarbeitet. Nach er-
folgtem Widerspruch werden Ihre Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeitet. 
Ihren Widerspruch können Sie richten an: 
Bischöfliches Ordinariat 
Kirchliches Meldewesen 
Hauptabteilung IV Pastorale Konzeption 
Eugen-Bolz-Platz 1 
72108 Rottenburg a.N. 
meldewesen@bo.drs.de
 

Vortrag von Domkapitular Dr. Uwe Scharfenecker 
Weihbischof Balthasar Wurer aus Schömberg – 
ein Leben für das Heil der Seelen 
Der Schömberger Balthasar Wurer (1513-1606) war von 
1574-1598, also fast ein Vierteljahrhundert, Weihbischof 
des Bistums Konstanz. Da die Bischöfe in dieser Zeit fast 
ständig abwesend waren, wuchsen ihm viele Aufgaben 
zu. Er hatte nicht nur Firmungen zu spenden, Priester und 
Altäre zu weihen, sondern nahm auch wichtige politischen 
Funktionen wahr - immer mit dem Ziel, den Glauben zu 
fördern, was ihn schon als Professor in Freiburg, als Pfar-
rer in Scheer und Überlingen auszeichnete. Der Vortrag 
beleuchtet das Leben dieses bedeutenden Sohnes der 
Stadt Schömberg und die Zeitumstände, die sein Wirken 
prägten. Es ergeht herzliche Einladung! 
Dienstag, 29.Oktober um 19:00 Uhr im Saal der Alten Kin-
derschule in Schömberg, Schweizer Str.

 

Palmbühlkirche Schömberg
Wallfahrt 2024 
Sekretariat: Pfarramt Tel. 07427/2509
pfarramt.schoemberg@drs.de / www.stadtkirche-schoem-
berg.de 

Wallfahrtsseelsorge: Michael Holl, Tel. 0174 1057563 
m.holl@drs.de / www.wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de 
  
GOTTESDIENSTE 
Sonn – Feiertage 10:30 Uhr Hl. Messe 
Werktags  09:00 Uhr am Montag, Donnerstag und 

Freitag

Aktion an Erntedank: Teilen schmeckt beiden 
Beim Gottesdienst am Sonntag, den 6. Oktober in der Palm-
bühlkirche gibt es wieder die Möglichkeit, sich an der Aktion 
des Dekanates zugunsten der Tafelläden „Teilen schmeckt 
beiden“ zu beteiligen. Dazu erhalten die Gottesdienstbesu-
cher Papiertüten mit nach Hause, die sie mit haltbaren Le-
bensmitteln füllen können – und wieder bisende Oktober auf 
den Palmbühl bringen.
 
VERANSTALTUNGEN auf dem Palmbühl 
Besinnungstag „Auf der Achterbahn des Lebens“ am  
5. Oktober 
Der Besinnungstag startet mit einem gemeinsamen Frühstück 
um 09:00 Uhr, danach schauen wir in der Wallfahrtskirche die 
Höhen und Tiefen im Leben Mariens an, um dann unser eige-
nes Leben in den Blick und ins Gebet zu nehmen. Der Besin-
nungstag wird von einem Team um Pastoralreferent Michael 
Holl moderiert und mündet in eine Andacht. Kosten 10,- Euro, 
ohne das Mittagessen in der Pizzeria. 

Schweigend um den Stausee
Ein Angebot für Leib und Seele zum achtsam und ruhig wer-
den, zum Beten, die Natur genießen, am Montag, 07.10. und 
21.10.24 um 17:00 Uhr. Start ist jeweils bei der Wallfahrts-
kirche. Wir sind schweigend ca 1,5 Stunden auf Wald- und 
Feldwegen unterwegs, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
 

Leben braucht Segen
Am 13. Oktober 2024 um 17:00 Uhr in der 
Palmbühlkirche.
Unter dem Titel „Ich wünsche Dir Leben“ la-
den wir alle schwangeren Frauen, ihre Partner 
und Angehörigen zur Segenfeier ein. Sie bie-
tet Zeit zur Besinnung zu kommen und gibt 

Raum zum Innehalten und Gebet. Im Anschluss werden 
die Mütter und Väter und ihre Angehörigen gesegnet und 
mit Gottes Beistand in die neue Lebensphase entlassen.
Kontakt: Tel. 07427 / 2509 - pfarramt.schoemberg@drs.de

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336
Balingen-Erzingen, Tel. Nr. 07433/4210, Fax-Nr. 07433/385048,
E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de, Internet: www.eseki.de,
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag  08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
sowie Mittwoch 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 3. Oktober 2024 - Tag der Deutschen Einheit 
Die Gruppen und Kreise treffen sich nach Absprache 
Freitag, 4. Oktober 2024 
14.30 Uhr Erntegaben für den Erntedankgottesdienst am 

Sonntag. Bis 16 Uhr können Sie Ihre Erntegaben 
in der Erzinger Kirche abgeben. Herzlichen Dank 
dafür! Wir freuen uns, dass Sie das Diasporah-
aus Bietenhausen unterstützen, das die Gaben 
als Spende erhält und darauf angewiesen ist. Sie 
bereiten den Kindern und Familien eine große 
Freude! Außerdem ist ein bunter Erntedankaltar 
ein schöner Ausdruck des Dankes an Gott. Als 
Gaben eignen sich neben Garten- und Feldfrüch-
ten auch Konserven, trockene und haltbare Le-
bensmittel, Kräuter, Blumen und auch Tee, Kekse 
oder Schokolade. 

18.00 Uhr Gebetskreis 
Sonntag, 6. Oktober 2024  
10.00 Uhr Endingen: Erntedank-Familiengottesdienst auf 

dem Bürgerplatz 
10.15 Uhr Erzingen: Erntedank-Gottesdienst in der St.-Ge-

orgs-Kirche mit Prädikant Karl Prappacher. Das 
Bläserensemble Edelmann-Blech wirkt in diesem 
Gottesdienst mit. Herzliche Einladung! 

In Schömberg ist in diesem Jahr kein Erntedankgottesdienst! 
Montag, 7. Oktober 2024 
16.30 Uhr Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 

Eha 07427 3955 oder Volker Koch 
Dienstag, 8. Oktober 2024 
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
Mittwoch, 9. Oktober 2024  
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Endingen 
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20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi 
Rudek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 
2953 

20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike 
Ilchmann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina 
Heinzler 07427 6251 

Donnerstag, 10. Oktober 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
  
Hinweise:  
  
Vertretung 
Pfarrer Stefan Kröger ist krankheitsbedingt derzeit nicht im 
Dienst. Die Vertretung übernimmt das Pfarramt in Endingen. 
Pfarrer Dr. Martin Brändl. Tel. 07433 930210 
  
Lobpreisabend am12. Oktober, 19 Uhr 
Ein Abend mit viel Musik, Gebet und Impuls wartet auf Sie: 
Kommen Sie zu unserem Lobpreisabend mit der Lobpreisband 
„Harmony in One“ zum Thema „Hoffnung“ am Samstag, 12. 
Oktober 2024 um 19 Uhr in der St.-Georgs-Kirche in Erzingen. 
Herzliche Einladung! 
  
Erweiterung Gemeindezentrum  
Das Gemeindezentrum kann derzeit aufgrund der Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten nicht genutzt werden. Die Gruppen und 
Kreise treffen sich ggf. nach Absprache in anderen Räumen. 
Wie lange diese Bauphase andauert, ist derzeit noch nicht 
absehbar! Wir informieren Sie über Änderungen! Weiterhin 
sammeln wir Schuhe und Tonerkartuschen zugunsten der Er-
weiterung. Infos und Abgabestelle z. B. bei Familie Schleicher 
in Dormettingen, Dautmerger Str. 24. 
  
Gottesdienste im Livestream 
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamt-
kirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, ent-
weder auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schöm-
berg.de bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal der 
Kirchengemeinde Endingen. 
  
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 
23 33.
 

Evangelische Kirchengemeinde
Täbingen - Dautmergen - Zimmern u. d. Burg

 
Evangelisches Pfarramt Täbingen, 
Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld 
Telefon (07427) 3294 
Fax (07427) 914913 
Gemeindebüro Mo 09.30 – 12.00 Uhr 
 Do 14.00 – 16.30 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.taebingen@elkw.de 
Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 
Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  
Telefon 07433/4210 
E-Mail stefan.kroeger@elkw.de 
1. Vorsitzender Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon (07427) 8672 
E-Mail axel.maerklin@t-online.de

Freitag, 04. Oktober 2024  
18.00 Uhr Bubenjungschar in Leidringen 
 Thema: Rückflug 
20.00 Uhr Jugendkreis 
Sonntag, 06. Oktober 2024 19. So. n. Trinitatis 
Kein Gottesdienst in Täbingen 

10.00 Uhr Familiengottesdienst auf dem Bürgerplatz in En-
dingen mit Pfarrer Dr. Martin Brändl 

10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Prädikant Karl Prap-
pacher 

Montag, 07. Oktober 2024  
19.00 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates im 

Pfarrsaal 
Dienstag, 8. Oktober 2024 
18.30 Uhr Mädchenjungschar in Leidringen 
 Thema: das Beste zum Schluss 
19.30 Uhr Probe des Kirchenchores 
Mittwoch, 09. Oktober 2024 
09.15 Uhr Krabbelgruppe Spatzennest 
20.00 Uhr Probe des Posaunenchores 
Donnerstag, 10. Oktober 2024 
14.00 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindehaus 
 Thema: Heilkräuter aus Feld und Garten“ siehe 

Hinweis 
19.30 Uhr Bibeltreff mit Klang mit Ewald Plocher 
Freitag, 11. Oktober 2024  
Ab 7.00 Uhr Abholung der Gaben vom Tafelladen 
18.00 Uhr Bubenjungschar in Leidringen 
 Thema: Turnbeutel 
20.00 Uhr Jugendkreis 
Samstag, 12. Oktober 2024 
19.00 Uhr Lobpreisabend in Erzingen mit „Harmony in One“ 
Sonntag, 13. Oktober 2024 20. So. n. Trinitatis  
11.00 Uhr Krabbelgottesdienst mit dem Team 
 Opfer: Jugendarbeit 
10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit Andreas Schmierer 

vom Albrecht-Bengel-Haus 
10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Prädikant Karl Prap-

pacher 
 Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Vor-

läuten. Um 10.00/10.15 Uhr wird nachgeläutet. 
  
Hinweise: 
  
Seniorennachmittag 10. Oktober 
Am Do. 10. Oktober findet wieder ein Seniorenmittag um 14.00 
Uhr im Gemeindehaus statt. 
Thema: „Heilkräuter aus Feld und Garten“ Referentin ist 
Frau Schillinger. Herzliche Einladung auch an jüngere, inter-
essierte Teilnehmer 
  
Vertretung 
Pfarrer Stefan Kröger ist krankheitsbedingt derzeit nicht im 
Dienst. Die Vertretung übernimmt das Pfarramt in Endingen. 
Pfarrer Dr. Martin Brändl. Tel. 07433 930210. 
Das Pfarrbüro in Erzingen ist noch bis 22. September wegen 
Urlaubs nicht besetzt. 
  
Erntedank 
Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender für die 
Erntegaben. Diese kommen der Balinger Wohngruppe des 
Diasporahauses Bietenhausen zugute. 
Gottesdienste 
* die mit Sternchen gezeichneten Gottesdienste stehen als 
Stream zur Verfügung (You-Tube-Kanäle unserer Kirchenge-
meinden): 
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711  
29 23 33. 
  
Bei Spenden an die Kirchengemeinde bitte den Ort und den 
Zweck angeben. 
Spendenkonto: 
Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schlichemtal  
IBAN: DE 21 6416 3225 0429 0890 07, BIC: GENODES 1VHZ
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Vereinsnachrichten

 
Allgemeine Blinden- und 
Sehbehindertenhilfe e.V.

Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“  
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. 
lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Leben mit 
Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per Telefon, 
ein. Nachlassende Sehkraft oder Blindheit tritt oft unerwar-
tet ein und stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen 
und Freunde vor große Fragen und Herausforderungen. Mit 
der Vortragsreihe möchten wir dem genannten Personenkreis 
Informationen geben, wie ein selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben trotz Sehbehinderung oder Blindheit mög-
lich ist. 
  
Termine: 
09. Oktober 2024 um 19.00 Uhr 
Thema: Spaß am Spiel – Spiele für blinde und sehbehinderte 
Menschen 
Referent: BSV-Württemberg und weitere 
  
Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 
  
BSV Württemberg e.V. lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Mee-
ting ein. 
Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“ 2024 
  
Beitreten Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/85858293801?pwd=EPXWOUy-
5Qi02bsc2gt0pRmFy6x7PFS.1 
  
Meeting-ID: 858 5829 3801 
Kenncode: 666110 
  
Schnelleinwahl mobil 
+496950500952,85858293801# Deutschland 
+496950502596,85858293801# Deutschland 
  
Einwahl nach aktuellem Standort 
+49 69 5050 0952 Deutschland 
+49 695 050 2596 Deutschland 
  
Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle un-
ter der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail vgs@
bsv-wuerttemberg.de, an. Sie erhalten dann vor der Veran-
staltung den Link zur Zoomkonferenz. 
  
BSV Württemberg e.V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart, 
https://www.bsv-wuerttemberg.de/

 

Musikverein Dotternhausen

Neue Kurse für Rasselbande ab dem Schuljahr 2024/2025 
Wir möchten Ihr Kind herzlich zum „Schnupper-Rasseln“ ein-
laden. 
Wann? 10.10.2024 
Wie viel Uhr? 16:45 bis 17:30 Uhr 
Wo? Singsaal (Festhalle) 
Schreiben Sie gerne an ausbildung@mv-dotternhausen.de, 
wenn Ihr Kind am Schnupperkurs teilnehmen möchte. 

Rasselbande 1: voraussichtliche Einschulung im Schuljahr 
2026/2027 
Rasselbande 2: voraussichtliche Einschulung im Schuljahr 
2025/2026 
  
Wir freuen uns! Möchten Sie Ihr Kind direkt zum Rasselban-
denkurs anmelden, dann können Sie das über den folgenden 
Link machen. 
Mehr Infos unter www.mv-dotternhausen.de/ausbildung/ oder 
über den QR-Code
 

Schwäbischer Albverein 
Ortsgruppe Dotternhausen
http://dotternhausen.albverein.eu 

Die Neubergtour – ein Nachmittag im Hohenzollerischen 
Die Albvereinsortsgruppe hatte kürzlich 
eingeladen zu einer sanften Wald- und 
Wiesenwanderung. Die Wandergruppe 
ließ es ab Sportplatz Hechingen-Stet-
ten und vorbei am Ziegelbacher Hof 
flott angehen. Es folgten einige leichte 
Steigungen, die sich abwechselten mit 
angenehm kühlen Waldpassagen und 
überraschenden Fernsichten – natür-
lich auch auf die Hohenzollernburg. 
Plötzlich stand man auf dem „Potsda-
mer Platz“ – und trotzdem weit weg 
von Berlin – es fehlten nur die Klänge 
des berühmten Marsches „Preußens 
Gloria“! 
Ein herbstlicher Wandernachmittag, 

der dank Sonne und großteils herrlich weichem Waldboden 
nicht schöner hätte sein können. Eine abschließende gemein-
same Einkehr gehörte dazu und die Wandergruppe bedankte 
sich bei Klaus-Peter und Simone Schickling für die Organi-
sation der Wanderung.
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Sportverein  
Dotternhausen 1918 e.V.

Abteilung Fußball

D1-Jugend - 
TSV Frommern- SGM Oberes Schlichemtal 6:0 (3:0) 
Mittwoch, 25.09.2024
18:00 Uhr
Kunstrasen Frommern 
Im angesagten Spitzenspiel war leider nur eine Mannschaft 
spitze und zwar die Gegner aus Frommern. Von Anfang an, 
gab die Heimmannschaft den Takt vor. Bereits nach 6 Minu-
ten ging Frommern mit 1:0 in Führung. Torchancen seitens 
unserer SGM waren
Mangelware, dafür war die Abwehr und Torhüter in vollem 
Maß gefordert. Nach 25 Min. erfolgte das 2:0 in Folge einer 
Ecke. Kurz vor der Halbzeit besiegelte ein satter Schuss aus 
halblinker Position das 3:0. Die 2. Halbzeit startete gleich wie 
die 1. Halbzeit aufgehört hat und Frommern erhöhte in der 32. 
Min. auf 4:0 nach einer Ecke. Die Moral unserer Truppe war 
allerdings zu keiner Zeit am Boden und man ließ die Köpfe 
nicht hängen. Weiter versuchte die Mannschaft gegen den 
übermächtigen Gegner alles zu geben, doch die erzielten in 
der 45 Min. das 5:0. Nach einem schönen Angriff unserer SGM 
wurde Leon Egner im Strafraum Elfmeterwürdig gefoult. Der 
fällige Strafstoß wurde allerdings vom Frommerner Torhüter 
stark pariert und der Nachschuss seitens SGM wurde an die 
Latte gedonnert...Es war dem Spielverlauf entsprechend wie 
verhext an diesem Abend und uns wollte kein Tor gelingen. 
Den Abschluss machte Frommern dann in der 55 Min. mit dem 
6:0. Den positiven Entwicklungen der letzten Spiele, wurden 
seitens Frommern ein Riegel vorgeschoben und trotzdem 
konnten die Spieler erhobenen Hauptes das Spielfeld verlas-
sen, weil jeder sein Möglichstes gegeben hat. Das Ergebnis 
fiel etwas zu hoch aus, dennoch muss man die sehr gute Leis-
tung des Gegners anerkennen. Es gilt nach vorne zu schauen 
und die nächsten Spiele mit Elan, Freude und vollem Einsatz 
positiv zu gestalten. AUF GEHT’S JUNGS!
Aufstellung
Sören Stauss, Till Bayer, Joah Schmid, Mateo Merz, Paul 
Scherer, Paul Schwenk, Luis Merz, Lino Koch, Leon Egner,-
Jona Saffrin, Aron Bertsch, Lasse Jenter, Taher Bensaid
 

Tennisclub 
Dotternhausen e.V.

Ski- und Fitgymnastik 
Damit Skilaufen Freude macht, damit auch in der Winterzeit 
die körperliche Fitness erhalten bleibt, wird vom Tennisclub 
Dotternhausen auch in diesem Herbst/ Winter wieder eine 
Ski- und Fitgymnastik für alle Altersklassen aus nah und fern 
angeboten. 
Sollen Wochenende oder Urlaub wirklich Erholung, Spaß und 
Regeneration bringen, muss körperliche und mentale Fitness 
vorhanden sein. Also ist Skigymnastik angesagt. Wenn der 
Herbst kommt, ist es soweit. Wir frischen unsere allgemeine 
Fitness auf und bereiten uns speziell auf die Disziplin Win-
tersport vor. 
Aber auch für alle diejenigen die keinen Wintersport betreiben, 
ist die Fitgymnastik eine ideale Ergänzung zum Alltag. 
Der Tennisclub Dotternhausen bietet jedem Interessen-
ten zu günstigen Gebühren die Teilnahme an mindestens 
20 Abenden an. Jugendliche erhalten besondere Konditi-

onen. Zwei kostenlose Schnuppereinheiten ermöglichen es 
Jedem, sich über den Inhalt und Ablauf des Kurses unter der 
Regie von Ann-Katrin Thomas ein eigenes Bild zu verschaffen. 
Beginn ist am 10. Oktober 2024, jeden Donnerstag von 
19:30 Uhr bis 20:30 Uhr in der Sporthalle Dotternhausen.  
Der Tennisclub Dotternhausen würde sich freuen, wenn viele 
Teilnehmer aus der Bürgerschaft, aus allen umliegenden Ge-
meinden und Städten, den Weg in die Sporthalle nach Dot-
ternhausen finden würden. 
Tennisclub Dotternhausen
 
Saisonabschluss 
Am vergangenen Wochenende feierten wir unseren Saison-
abschluss bei bestem Tenniswetter. Die Sonne strahlte am 
Himmel und schuf die perfekte Kulisse für ein ereignisreiches 
Event. Unser Programm umfasste sowohl ein Eltern-Kind-Tur-
nier als auch ein Erwachsenen-Doppel-Turnier, die für viel 
Spaß und spannende Wettkämpfe sorgten. 
Besonders beeindruckend war die Leistung unserer Kleinsten. 
Über die Saison hinweg haben sie sich wahnsinnig verbessert. 
Die Freude und der Enthusiasmus, mit dem sie auf dem Platz 
standen, waren ansteckend. Es war großartig zu sehen, wie 
sie ihre erlernten Fähigkeiten im Turnier umsetzten und sich 
gegenseitig anfeuerten. 
Parallel dazu duellierten sich die Erwachsenen in packenden 
Doppel-Matches. Hier wurde um die begehrten Siegerpokale 
gekämpft, und die Spielerinnen und Spieler zeigten ihr ganzes 
Können. Jeder Punkt wurde hart umkämpft, und die Zuschauer 
feuerten ihre Favoriten lautstark an. 
Am Ende des Tages gab es viele glückliche Gesichter. Die 
Atmosphäre war geprägt von Freude und Gemeinschaft, und 
jeder Teilnehmer konnte stolz auf seine Leistung sein. Zum 
krönenden Abschluss erwartete uns ein leckeres Essen, das 
die Anstrengungen des Tages würdigte.  
Es war ein rundum gelungener Saisonabschluss, der die tol-
len Momente und Fortschritte der vergangenen Monate fei-
erte. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison und 
die neuen Herausforderungen, die sie mit sich bringen wird!
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Ortsverband 
Dotternhausen-Dormettingen

VdK Männerausflug 
Der VdK Kreisverband Zolllernalb mit ihrem Vorsitzenden Ro-
land Sauter lädt zu einem Männerausflug ein. Dieser findet 
am Samstag, dem 2. November 2024 statt. Das Programm 
sieht folgendes vor: 
8:30 Uhr Abfahrt am Parkplatz „Weiherstadion“ in Hechingen 
10:00 Uhr Besichtigung der Fürstenberg-Brauerei Donaue-
schingen 
mit anschl. Umtrunk und Vesper im „Fürstenberg-Braustüble“ 
14:00 Uhr Besuch des Albert-Schweitzer-Hauses mit Führung 
und Aufenthalt in Königsfeld 
17:00 Uhr Rückfahrt nach Hechingen 
18:00 Uhr Ankunft in Hechingen 
Der Reisepreis beträgt 50,-- Euro und beinhaltet die Fahrt im 
modernen Reisebus, Besichtigung der Brauerei mit Umtrunk 
und Vesper, sowie den Besuch mit Führung im Albert-Schweit-
zer Haus. Die Anmeldung erfolgt unter Einzahlung des Rei-
sepreises auf das Konto des Kreisverband Zollernalb, Kto.Nr. 
DE72653512600031708151 bei der Sparkasse Zollernalb. We-
gen Busreservierung ist der Anmeldeschluss allerdings schon 
der 10. Oktober 2024. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
unsere VdK-Mitglieder Freunde mitnehmen können, die nicht 
Mitglied beim VdK sind. 
Für Rückfragen bitte melden bei 
Rudi Ritter 
1.Vorsitzender 
OV Dotternhausen-Dormettingen 
Tel. 07427/1514

 
SonNe Café plus
Achtung geänderter Wochentag!!!
Vortrag ABSH e. V. 
Referat Dipl.-Sozialarbeiter (FH) Harald 

Eigler, Dotternhausen 
am Mittwoch, 23. Oktober 2024!!!
in der Schule in Dormettingen 
Schulstraße 15, 72358 Dormettingen, um 14:30 Uhr bis 
17.00 Uhr 
mit Kaffee und Kuchen 
Herr Harald Eigler (Sozialarbeiter und Geschäftsführer) sowie 
seine Ehefrau Marita Buermann-Eigler (Vorsitzende) leiten den 
Landesverband für Menschen mit Behinderungen „Allgemeine 
Blinden- und Sehbehindertenhilfe“ seit 2011. Nicht nur Men-
schen mit Sehminderung oder Erblindung, sondern auch mit 
diversen anderen Einschränkungen, finden in der ABSH e. V. 
Rechtsberatung und natürlich auch aktive Hilfe. 
Inhaltlich wird es an diesem Nachmittag um das Thema So-
zialrecht bzw. Schwerbehindertenrecht gehen. Zum Thema 

Schwerbehindertenausweis, Hilfsmittelversorgung, Pflege-
gradbeantragung, Reha etc. erwartet Sie ein interessantes 
Referat. Anschließend werden all‘ Ihre Fragen fachmännisch 
beantwortet werden. 
Wir bitten um Anmeldung bei den Einsatzleiterinnen bis zum 
Montag, 21. Oktober: 
C. Kerner 07427 / 41 99 538 
K. Rauscher 07427 / 41 99 826 
netzwerk@SonNe-3D.de
 

Bürozeiten:

Dienstag 9 - 11 Uhr
Dotternhausen / Bücherei, Hauptstraße 24

Darüber hinaus telefonisch unter
(0 74 27) 41 99-5 38 erreichbar 

(C. Kerner)

Dienstag 16 - 18 Uhr
Dormettingen / Schule, Schulstraße 15

Darüber hinaus telefonisch unter (0 74 27) 41 99-8 26 
erreichbar (K. Rauscher)

Wir sind persönlich für Sie da!

Narrenzunft Dautmergen e.V.

Helferfest 2024 
Liebe Helferinnen und Helfer, 
auch in diesem Jahr möchten wir uns für euren Einsatz über 
die Fasnetstage herzlich bedanken. Wir hoffen, im kommen-
den Jahr wieder auf euch zählen zu können. Zu unserem tra-
ditionellen Helferfest laden wir euch am Samstag, den 12. 
Oktober ab 18:30 Uhr ins Bürgerhaus ein. 
Mitten im Oktober möchten wir euch zum Dautmerger Okto-
berfest begrüßen. Unter diesem Motto könnt ihr unter ande-
rem Weißwürste mit Brezel essen, ein Maß Bier trinken und 
euch beim Maßkrug-Stemmen messen. Natürlich wartet al-
lerlei passende Deko auf euch. Eure Tracht ist gerne gesehen! 
Bitte meldet euch rechtzeitig bei einem Mitglied des Ausschus-
ses an. Wir freuen uns auf euer Kommen! 
Eure 
Narrenzunft Dautmergen e.V.

 Was sonst noch interessiert

                                                     

                                                                                                                                Ortsverband Schörzingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Einladung zur Hauptversammlung 
Die Hauptversammlung des VdK-Orts-
verbandes Schörzingen findet am  Frei-
tag, den 18.10.2024 im SPORTHEIM 

Schörzingen, Hochbergstraße 7 statt. Beginn ist um 19:30 
Uhr. Wir laden alle Mitglieder mit Anhang, sowie auch alle 
sonstigen Interessierten sehr herzlich dazu ein. 
  
Tagesordnung 
1. Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden 
2. Totenehrung 
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3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht der Kassiererin und der Kassenprüfer 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Wahlen 
7. Ehrungen 
8. Anträge und Verschiedenes Anträge zur Hauptversamm-

lung können bei der 1. Vorsitzenden Frau Beate Koch, 
Mühlweg 8, 72355 Schörzingen bis spätestens zum 
10.10.2024 eingereicht werden. 

  
Herr Notar Dietmar Geiger hat sich bereit erklärt im An-
schluss an die Hauptversammlung einen Vortrag zu den 
wichtigen Themen „Vorsorgevollmacht – Betreuungsvoll-
macht – Patientenverfügung“ zu halten. 
  
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 
  
Halbtagsausflug zu TRIGEMA in Burladingen 
Am 22.10.2024 laden wir unsere Mitglieder mit Anhang so-
wie auch Interessierte zu einer Betriebsbesichtigung der Fa. 
TRIGEMA in Burladingen ein. Wir besichtigen die Produktion 
und den Entstehungsprozess von der Strickerei bis zur Vere-
delung der Produkte. 
Die Betriebsbesichtigung dauert etwa 90 Min. und kostet 
5,00 € (wird für unsere Mitglieder von uns übernommen). An-
schließend besteht die Möglichkeit, dort Kaffee und Kuchen 
einzunehmen oder auch das Outletcenter zu besuchen. Un-
sere Abschlusseinkehr halten wir in den St. Josef-Stuben in 
Schörzingen. 
Wir fahren mit Privatautos und bilden Fahrgemeinschaften. 
Abfahrt ist um 13.00 Uhr am Dorfplatz in Schörzingen. 
Anmeldung bis 18.10.2024 bei Beate Koch unter Tel. 
07427/1457 oder Mail: ov-schoerzingen@vdk.de

Gemeinsam Abschied nehmen – 
ökumenische Bestattungsfeier der 
Sternenkinder am Zollernalb  
Klinikum   

Leider kommt es immer wieder vor, dass Kinder sterben, bevor 
sie geboren werden. Mütter und Väter, die gerade ihr Leben 
mit dem Kind planen, müssen schmerzlich Abschied nehmen. 
Sie stehen an einem tragischen Wendepunkt. Für die betrof-
fenen Eltern ist es eine große Hilfe in ihrer Trauer zu wissen, 
wo ihr Kind die letzte Ruhestätte gefunden hat. 
Bunte Windräder drehen sich. Teddybären sitzen auf dem 
Boden im Gras. Sonnenlicht bringt den Murmelzylinder zum 
Leuchten. Obwohl der neugestaltete Bereich auf dem Balinger 
Friedhof etwas Fröhliches hat, ist er ein Ort der Trauer: Auf 
Steinen in Sternenform stehen Jahreszahlen und darunter sind 
Gräber von Kindern, die nie das Licht der Welt erblickten. Die 
dort bestatteten Jungen und Mädchen konnten nie leben. Es 
sind „Sternenkinder“, denn leider passiert es immer wieder, 
dass Kinder im Mutterleib sterben, bevor sie geboren werden. 
Wenn Eltern ihr Kind in der frühen Schwangerschaft verlie-
ren, sitzt der Schock tief. Für Eltern und Angehörige heißt es 
Abschied zu nehmen, bevor das Leben richtig begonnen hat 
und vor allem einen Ort zu haben, wo sie um ihr stillgeborenes 
Kind trauern können. 
Deshalb werden in Baden-Württemberg nach dem neuen 
Bestattungsgesetz alle Kinder beerdigt, unabhängig von der 
Dauer der Schwangerschaft oder der Todesursache. Eltern ha-
ben heutzutage die Möglichkeit, stillgeborene Kinder in Würde 
zu beerdigen und angemessen Abschied zunehmen Für alle 
Kinder mit einem Gewicht unter 500 Gramm übernimmt das 
Zollernalb Klinikum die Beerdigung. 
Die „Kleinsten der Kleinen“ werden einmal im Jahr in einer 
gemeinsamen Urne als sogenannte „Sternenkinder“ auf dem 
Sternengrabfeld auf dem Balinger Friedhof beigesetzt. 
Auch in diesem Jahr lädt die Klinikseelsorge Balingen zusam-
men mit dem Zollernalb Klinikum am Freitag, 11. Oktober um 

14 Uhr bei gutem Wetter unter das Vordach der Friedhofsge-
bäude oder bei Regen in die Friedhofkirche Balingen zu einer 
ökumenischen Feier für früh verstorbene Kinder ein. 
Bei der anschließenden Beerdigung in der liebevoll angelegten 
Kindergrabanlage können sich Eltern und Angehörige von den 
Kindern verabschieden, die im Zollernalb Klinikum nach einer 
Fehl- oder Frühgeburt tot geboren wurden und noch nicht in-
dividuell bestattet worden sind. Nach der Beerdigung stehen 
Begleiterinnen der Hechinger Trauergruppe „Ohne dich“ zu 
Gesprächen zur Verfügung. 
  
Zollernalb Klinikum gGmbH 
Tübinger Str. 30 
72336 Balingen 
Fon 07433 9092-2013 
kommunikation@zollernalb-klinikum.de

Die Bildungsmesse Visionen wird 18! 
Mit 18 den Kinderschuhen entwachsen, gereift und bereit für 
Neues öffnet die beliebte Bildungsmesse Visionen der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH 
(WFG) vom 17. bis zum 19. Oktober 2024 ein weiteres Mal ihre 
Pforten, um SchulabgängerInnen aller Schularten umfassend 
über deren Möglichkeiten nach dem Schulabschluss zu infor-
mieren. Dabei ist sie an ihrem 18. Geburtstag so groß wie nie 
zuvor, erstmalig wurde die volksbankmesse um ein zweites 
Ausstellerzelt ergänzt. 
WFG-Geschäftsführerin Silke Leibold und Landrat Gün-
ther-Martin Pauli eröffnen die Messe am Donnerstag, 17. Ok-
tober, und freuen sich, über 150 Unternehmen, Bildungsein-
richtungen und Hochschulen bei den Visionen begrüßen zu 
dürfen. 
Neben ihrem aktuellen Untertitel „Treffe Deine Zukunft“ ver-
sprechen die Visionen 2024 einige weitere Neuheiten: Um es 
einfacher zu machen, sich zu orientieren, sind erstmalig alle 
Ausstellenden in insgesamt fünf Branchen eingeteilt, jede mit 
einer eigenen Farbe. Diese Kolorierung und Einteilung zieht 
sich durch die komplette Messe und findet sich nicht nur auf 
dem Standplan, sondern auch in der Messezeitung, die eben-
falls einen neuen Look erhalten hat, sowie im Job-Finder auf 
der Website wieder. 
Mit diesem lassen sich auf www.bildungsmesse-visionen.
de, schon in Vorbereitung auf den Messebesuch, je nach In-
teressen die passenden Ausstellerden herausfiltern, egal ob 
es dabei um Ausbildungsgänge, Studienmöglichkeiten oder 
zusätzliche Angebote wie Praktika oder FSJ geht. Mit Hilfe 
der beiden neuen Touchscreens können Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen nun zusätzlich auch direkt vor Ort ge-
filtert und durch die angegebenen Standnummern und die 
neue Gangnummerierung problemlos auf der Messe gefun-
den werden. 
Zu einer gelungenen Veranstaltung gehört zudem ein vielseiti-
ges Rahmenprogramm, wie die Aktion des DRK mit dem Na-
men „Werde RETTER IN ROT“ oder der Bewerbungs-Check 
von Bizerba sowie ein abwechslungsreiches Catering. Zahlrei-
che Foodtrucks und Getränkestände ermöglichen zwischen-
durch, zusammen mit den neuen „Loungetreppen“ für Besu-
chende, eine kleine Auszeit vom Messetrubel.  
Natürlich ist die interessierte Bevölkerung herzlich eingeladen, 
bei den Visionen vorbeizuschauen. Vor allem am Samstag, 
aber auch an den anderen Messetagen, bietet das vom Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württem-
berg geförderte Netzwerk für berufliche Fortbildung Zollernalb 
am Messestand Nr. I149 einen Überblick über das breitgefä-
cherte Weiterbildungsangebot im Landkreis. 
Ergänzende Informationen zur Bildungsmesse gibt es bei 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis 
mbH, Tel.: 07433/92-1139, E-Mail: wfg@zollernalbkreis.de, 
unter www.bildungsmesse-visionen.de und ganz neu auch 
auf Instagram. 
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Infokasten 
Bildungsmesse Visionen - Treffe Deine Zukunft 
17. bis 19. Oktober 2024 in der volksbankmesse Balingen 
Öffnungszeiten: 
Do. 9 – 16 Uhr
Fr. 8.30 – 16 Uhr
Sa. 10 – 14 Uhr 
Eintritt frei! 
www.bildungsmesse-visionen.de
 
Vegetationsarbeiten auf den Strecken der 
SWEG Schienenwege GmbH - 
Lärmentwicklung während der Arbeiten möglich – auch 
nachts 
Die SWEG Schienenwege GmbH führt auf vielen Strecken bis 
zum Jahresende maschinelle Vegetationsarbeiten durch. Zum 
Einsatz kommen drei Zwei-Wege-Bagger, die die Vegetation 
auf beiden Seiten der Gleise zurückschneiden. Die Arbeiten 
finden teilweise tagsüber und teilweise nachts statt, damit 
der Schienenverkehr nicht beeinträchtigt wird. Es kann zu 
Lärmentwicklung kommen, wofür die SWEG Schienenwege 
GmbH die betroffenen Anwohner um Verständnis bittet. Die 
Arbeiten finden auf folgenden Strecken statt: 
• Stetten – Hechingen: Kalenderwochen 40 & 41 (30. Sep-

tember bis 9. Oktober 2024) 
• Bräunlingen – Hüfingen: (10. Oktober 2024) 
• Stahringen – Stockach: Kalenderwoche 42 (14. bis  

18. Oktober 2024) 
• Balingen – Schömberg: Kalenderwoche 43 (21. bis  

25. Oktober 2024) 
• Hechingen – Gammertingen: Kalenderwochen 44 & 45 

(28. Oktober bis 8. November 2024) 
• Eyach – Stetten: Kalenderwoche 46 (11. bis 15. November 

2024) 
• Engstingen – Gammertingen: Kalenderwoche 47 (18. bis 

22. November 2024) 
• Gammertingen – Sigmaringen: Kalenderwochen 48 &  

49 (25. November bis 6. Dezember 2024) 
• Hanfertal – Sigmaringendorf: Kalenderwoche 50 (9. bis  

13. Dezember 2024) 
  
Über das Unternehmen 
Die SWEG Schienenwege GmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Sie 
betreibt die Eisenbahninfrastruktur auf verschiedenen Stre-
cken in Baden-Württemberg auf einer Gesamtlänge von rund 
210 Kilometern. Das Unternehmen beschäftigt 85 Mitarbeiter.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm für 
Gesundheit, Sport, Familie, Kinder, Bildung und Kreativität. 
Für die ganze Familie – unabhängig von Konfession und 
Herkunft. Wir freuen uns über Ihr Interesse. 
Jetzt anmelden: www.keb-zak.de 
Yin Yoga – Online (incl. Aufzeichnung) 
Online-Kurs ab Freitag, 04. Oktober, 20-21.15 Uhr. Über Zoom. 
Leitung: Frau Beatrix Reiterer. Lehrerin für Yoga und Gesang. 
Geschichten aus der Geschichte der Stadt Balingen 
Stadtführung am Sonntag, 06. Oktober, 14-15.30 Uhr. Brunnen 
bei der Stadtkirche, Balingen. Leitung: Frau Gabriele Seifert, 
ehrenamtliche Stadtführerin. Keine Anmeldung notwendig. 
Schüssler-Salze 
Vortrag am Montag, 07. Oktober, 19 Uhr. Kath. Gemeinde-
haus, Balingen. Leitung: Frau Gabriele Seifert, Apothekerin. 
Trauerkurs: Trauer – Hoffnung – Leben 

Kurs ab Montag, 07. Oktober, 18-19.30 Uhr. Kath. Gemein-
dehaus, Balingen. Leitung: Frau Anita Arbesser, zertifizierte 
Trauerbegleiterin. 
Balsam für die Seele – Stressbewältigung durch Selbstre-
flexion & Entspannung 
Online-Seminar ab Mittwoch, 09. Oktober, 19-20.30 Uhr. 
Über Zoom. Leitung: Frau Susanne Deiters, Stressmanage-
ment-Trainerin. 
Bewegungsmäuse (ca. 1 bis 4 Jahre) 
Eltern-Kind-Kurs ab Montag, 14. Oktober, 9.30-11 Uhr, Laut-
lingen, Am Schloss. Leitung: Frau Denise Mayer, Übungslei-
terin Eltern-Kind-Turnen. 
Digitaler Elterntreff – Wenn Kinder kratzen, beißen, Haa-
re ziehen 
Online-Vortrag am Dienstag, 15. Oktober, 20-21.30 Uhr. Lei-
tung: Frau Ulrike Bogen, Familienberaterin. 
Entspannt durch den Herbst (Autog. Training, Progressive 
Muskelentsp., u.a.) 
Kurs ab Mittwoch, 16. Oktober, 19.30-20.30 Uhr. Gemeinde-
zentrum Edith Stein, Balingen. Leitung: Frau Silke Stanzel, 
Entspannungspädagogin. 
Methoden der Biografiearbeit – Fortbildung Mitarbeit in 
Seniorenarbeit, Betreuung, Pflege 
Fortbildung am Freitag, 18. Oktober, 9-16.30 Uhr. Kath. Ge-
meindehaus, Balingen. Leitung: Frau Petra Tagscherer, Aus-
bildungsleiterin BVGT e.V. 
Die Fortbildung gilt zur Verlängerung des Zertifikats „Ganz-
heitlicher Gedächtnistrainer BVGT“ 
Geschichte und Zukunft des Binsdorfer Klostergartens 
Vortrag am Freitag, 18. Oktober, 16-17.30 Uhr. Kloster Bins-
dorf. Leitung: Frau Isabel David, Landschaftsarchitektin. Keine 
Anmeldung notwendig. 
Frauen-f-l-u-g: Wickel für den häuslichen Gebrauch 
Vortrag/Workshop am Montag, 21. Oktober, 19-21.15 Uhr. 
Kath. Gemeindehaus Balingen. Leitung: Frau Sabine Kling, 
Gesundheits- und Krankenpflegerin. 
Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de 
Tel.: 07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de
 
Welttag der seelischen Gesundheit 2024 im 
Zollernalbkreis - „Hand in Hand für seelische 
Gesundheit im Arbeitsleben“. 
Was: Veranstaltung zum Welttag der seelischen Gesundheit 
Wann: Donnerstag, 10.10.2024 um 18 Uhr 
Ort:  im Bürgerhaus Harmonie, Bachstr. 29, 72351 Geis-

lingen. Eintritt frei 
  

Die Trägergemeinschaft des gemeindepsychiatrischen Ver-
bunds lädt auch dieses Jahr wieder zu einer Veranstaltung 
anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit ein. 
Der Titel der diesjährigen Veranstaltung lautet: 

„Hand in Hand für seelische Gesundheit 
im Arbeitsleben“. 

Die Arbeitswelt um uns herum verändert sich zunehmend 
schneller. Es sind tiefgreifende technische Entwicklungen, die 
diese Veränderungen antreiben, aber auch Arbeitsverdichtung 
durch Personalmangel oder die Zunahme von prekären Be-
schäftigungsverhältnissen. Mitunter ergeben sich so schlicht 
gesundheitsgefährdende Rahmenbedingungen für die Be-
schäftigten. Dies spiegelt sich in der Zunahme von Erkran-
kungen mit psychiatrisch psychosomatischem Hintergrund, 
mittlerweile die zweithäufigste Ursache von Arbeitsunfähigkeit 
nach Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems. 
Wie schaffen wir es, im Arbeitsalltag trotz Dauerstress und 
Personalmangel gesund zu bleiben, wie sich wehren gegen 
toxische Arbeitsbedingungen und Mobbing? Wie können Be-
troffene von seelischer und körperlicher Behinderung besser 
integriert werden? Und wie können wir einer Stigmatisierung 
der Betroffenen offen entgegenwirken? 
Diesen wichtigen Fragen stellen wir uns in diesem Jahr in Ko-
operation mit dem Verein Anti-Mobbing-Zollernalb e. V., wel-
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cher Träger von Selbsthilfegruppen für Arbeitsplatzkonflikte 
und Mobbing sowie einer Beratungsstelle ist. 
Herr Heinz Weisser, der Vorsitzender „Anti- Mobbing- Zoller-
nalb e. V.“ und der „Burnout- Hilfe- Zollernalb“, wird hierzu 
einen Impulsvortrag halten. 
Herr Weisser, der auch Konflikt- und Mobbingberater der 
Konflikt- Hotline Baden-Württemberg sowie Burnout- Coach 
ist, spricht über die Hintergründe von Mobbing und Burnout 
und zeigt Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten 
für Betroffene auf. 
Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von 
Arbeitgebern, Betroffenen und Hilfsangeboten statt. 
Wir möchten Sie recht herzlich zum diesjährigen Tag der seeli-
schen Gesundheit einladen und freuen uns auf rege Teilnahme. 
Im Auftrag der Trägergemeinschaft 
Marianne Gaiselmann 
VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

 

 

□ □ □ Praxis Dr. Weber & Weber □ □ □ 
 

Aufgrund einer schweren Erkrankung von  
Fr. Dr. Hinderer-Weber sehen wir uns leider gezwungen, unsere 
Zulassung zum Ende des Jahres zurückzugeben und die Praxis 

zum 31.12.2024 zu schließen.  
 

Die Krankenakten können nach Vorbestellung (gerne per Mail) 
bis zum 31.03.2025 abgeholt werden.  

 
Für Ihr jahrelanges Vertrauen möchten wir uns 

 im Namen des gesamten Teams recht herzlich bedanken.  
 
 

Dr. med. Susanne Hinderer-Weber & Hans-Otto Weber 

ÄRZTE

© Wolfgang Sieling/DEIKE 746U45W3

Kauf am Ort - 
fahr nicht fort!
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Willi Mayer Holzbau GmbH & Co. KG | 

ZimmerMeisterHaus®-Manufaktur

72406 Bisingen | Telefon 07476 94002-0 | 

www.willi-mayer.de

WILLI MAYER HAUSBAU:
Träume zum Einziehen. 

HAUSBAU

OBJEKTBAU

MODERNISIERUNG

INDUSTRIEBAU

Sie träumen schon lange vom eigenen Haus 

aus Holz? Unverwechselbar und einzigartig? 

Mit uns haben Sie einen kompetenten Part-

ner, der Ihre Ansprüche versteht und Ihre 

Vorstellungen von Holzhäusern verwirklicht. 

Mit regionaler Präsenz und viel Erfahrung. 

Damit beim Einzug einfach alles stimmt. 

Sie können auf uns bauen.

Ihr Helfer im Trauerfall - seit über 90 Jahren

Veröff entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsen� eren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 4

2/
43

*

BAUEN, WOHNEN & IMMOBILIEN
Ungerade KW*: in Oeffi  ngen und Pa� onville

IMMOBILIENMARKT

GESCHÄFTSANZEIGEN

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG 
Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

www.duv-wagner.de/privat
Mit wenigen Klicks schnell erledigt.

Probieren Sie es aus!

Auf dem schnellen Weg Ihre 
private Kleinanzeige buchen?

Helfen Sie jetzt Familien mit unheilbar kranken Kindern!

Unser Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE34 1002 0500 0001 1456 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: IchHelfe

Erfahren Sie mehr unter: 
www.bjoern-schulz-stiftung.de 


